
 
 
 
 

 
 

83. Newsletter der Stadt Usingen zur Lage Corona-Pandemie vom 
18. Februar 2022 
 

Im Auftrag von Bürgermeister Steffen Wernard erhalten Sie nachstehend den 
83. Newsletter mit neuen Informationen sowie einen Überblick der 
Maßnahmen der Stadt Usingen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-
Virus in unserer Stadt.  

 
Laut den aktuellen Zahlen des Hessischen Sozialministeriums liegt die Anzahl 
der bestätigten Fälle der Corona-Infizierten in Hessen am 17.02.2022 bei 
962.544 Personen. Im Hochtaunuskreis sind Stand 17.02.2022 30.652 Fälle 
bestätigt. Weitere statistische Daten zur Corona-Lage in Hessen finden Sie  
im aktuellen Bulletin des Hess. Sozialministeriums unter folgendem Link:  
https://soziales.hessen.de/sites/soziales.hessen.de/files/2022-
02/2022_02_17_bulletin_coronavirus.pdf 
 
Gemäß dem aktuellen Bulletin des Hessischen Sozialministeriums liegt die  
7-Tage-Inzidenz hessenweit mit 82.473 bestätigten Fällen/letzte sieben Tage 
bei 1.310,5 und im Hochtaunuskreis mit 2.451 bestätigten Fällen/letzte  
sieben Tage bei 1.033,0. 
 

Der durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz-Tageswert für 
Hessen liegt aktuell bei 6,58 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
(17.02.2022). Eine Woche zuvor betrug der Wert 6,83 pro 100.000. 
 
 
Neuigkeiten von Bund, Land und Kreis rund um die Corona-Pandemie 
 
In der Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Situation wurden am Mittwoch  
drei Öffnungsschritte vereinbart, so dass nach und nach ein großer Teil der 
Beschränkungen zurückgenommen werden soll. Ein kurzer Überblick:  
 
Erster Schritt: Private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene ohne 
Begrenzung (sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten aber weiterhin 
die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte), Zugang zum Einzelhandel 
bundesweit für alle Personen ohne Kontrollen  
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Zweiter Öffnungsschritt (ab 04. März 2022): U.a. 3G-Regel in Gastronomie  
und bei Übernachtungen sowie mehr Personen bei überregionalen 
Großveranstaltungen zugelassen 
 
Dritter Schritt (ab 20. März 2022): Entfallen aller tiefgreifenderen 
Schutzmaßnahmen, wenn Krankenhaus-Situation dies zulässt 
 
Vor jedem Schritt soll überprüft werden, ob die geplanten Maßnahmen der 
Lage angemessen sind. Weiterhin gelten sollen die so genannten Basisschutz-
Maßnahmen (z.B. das Tragen von Masken im ÖPNV oder in geschlossenen 
Räumen von Publikumseinrichtungen, das Abstandsgebot und allgemeine 
Hygienevorgaben).  
 
Ministerpräsident Volker Bouffier hat angekündigt, dass das Hessische Corona-
Kabinett kommenden Montag tagen wird und die Absicht bestehe, die 
beschlossenen Änderungen im Wesentlichen auch umzusetzen. Somit würde 
die neue hessische Verordnung voraussichtlich im Laufe der kommenden 
Woche in Kraft treten. 
 
Darüber hinaus hat der Hochtaunuskreis mitgeteilt, dass das 
Kreisgesundheitsamt seit Beginn dieser Woche auf pauschale Quarantäne in 
Kindergärten und Kindertagesstätten verzichtet und Eltern positiv getesteter 
Kinder nicht mehr zusätzlich durch das Kreisgesundheitsamt informiert 
werden. Was genau ab sofort für auftretende Fälle in Kindertagesstätten  
gilt und wer sich wie verhalten muss oder kann, ist in der entsprechenden 
Pressemitteilung des Hochtaunuskreises nachzulesen. 
 
Anbei senden wir Ihnen den Bund-Länder-Beschluss (Stand: 16. Februar 2022). 
Details, beispielsweise genauere Übersichten der aktuellen Regelungen und  
der geplanten Öffnungsschritte, finden Sie wie gewohnt auch in den aktuellen 
Pressemitteilungen von Bund, Land und Kreis in unserem Newsportal 
„Pressemitteilungen“ sowie im Newsportal „Familien und Alltag“. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
3G-Regel in Stadtverwaltung Usingen entfällt, stattdessen ab sofort FFP2-
Maskenpflicht 

 
In den vergangenen Wochen galt für alle Besucherinnen und Besucher der 
Stadtverwaltung Usingen die 3G-Regel. Ab sofort ist die 3G-Regel für Besuche 
im Rathaus und im Bauamt aufgehoben. Dies gilt ebenfalls für die Büchereien 
und das Ortsgericht.  
 
Bürgerinnen und Bürger müssen somit nicht mehr nachweisen, dass sie 
geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Wer die Gebäude der 
Stadtverwaltung betreten möchte, muss allerdings eine FFP2-Maske  
tragen – eine medizinische Maske ist nicht ausreichend.  
 
Darüber hinaus besteht in vielen Fällen auch nach wie vor die Möglichkeit, 
Anliegen auf postalischem Weg, per E-Mail, telefonisch oder online zu 
erledigen. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der 
Stadtverwaltung sind unter www.usingen.de zu finden. Gerne sind die 
Kolleginnen und Kollegen des Bürgerbüros auch telefonisch behilflich.  
 
Im Digitalen Rathaus unter www.usingen.de/das-digitale-rathaus/ stehen 
verschiedene Dienstleistungen rund um die Uhr zur Verfügung, auch können 
dort nach wie Termine für das Bürgerbüro gebucht werden. 
 
 
Erlass der Sondernutzungsgebühren für Usinger Betriebe 
 
Gute Nachrichten für Usinger Gastronomie-Betriebe und Ladengeschäfte,  
die wegen des eingeschränkten Geschäftsbetriebes aufgrund der Corona-
Verordnungen weiterhin hohe Umsatzeinbußen zu verkraften haben. Auf 
Beschluss des Magistrats der Stadt Usingen wird den Betrieben die Zahlung 
von Sondernutzungsgebühren für öffentliche Flächen nach der bereits 
erfolgten Aussetzung in den vergangenen beiden Jahren nun auch für das  
Jahr 2022 zum dritten Mal im Folge erlassen. 
 
„Der Erlass der Gebühren für die Nutzung von öffentlichen Flächen zu 
gastronomischen und werblichen Zwecken ist auch in diesem Jahr eine  
weitere wichtige Maßnahme zur finanziellen Entlastung der Usinger 
Geschäftsbetriebe, die von den geltenden Einschränkungen der Corona- 
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Verordnungen in der Ausübung ihres Gewerbes nach wie vor besonders hart 
betroffen sind“, sagt Bürgermeister Steffen Wernard. Neben den laufenden 
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung leiste die Stadt Usingen damit einen 
weiteren wichtigen Beitrag zum Erhalt des lokalen Wirtschaftsangebotes in 
Usingen. 
 
Die Verwaltung wird die Unternehmen informieren und bereits gezahlte 
Nutzungsgebühren für das Jahr 2022 erstatten. 
 
 
Gefahren durch aktuelle Wetterlage/Sturm 
 
Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie am gestrigen Tag  
sind auch über den Hochtaunuskreis Sturmböen hinweggezogen und die 
aktuelle Wetterlage soll voraussichtlich auch heute und am Wochenende  
noch anhalten.  
 
Bitte seien Sie daher weiterhin aufmerksam, achten auf die Meldungen des 
Deutschen Wetterdienstes und meiden vor allem sturmgefährdete 
Waldgebiete. Der Waldboden ist sehr nass, wodurch Bäume leicht vom Wind 
erfasst und ohne Vorwarnung umgeworfen werden können oder bereits 
umgerissen wurden.  
 
Aufgrund des Ausmaßes kann es einige Tage oder gar Wochen in Anspruch 
nehmen, bis alle Wege abgefahren, geräumt und gesichert werden können.  
 
 
Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Bürgermeister Steffen Wernard,  
das Presseteam sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes,  
der Kitas, der Stadtbücherei und der Stadtverwaltung Usingen. 
 
Kontakt: Pressestelle@usingen.de 
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